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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

-     des § 5 Abs. 1 und des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-

planes und seiner Begründung in der Zeit vom 02.02.17 bis 02.03.17 werden gemäß dem Abwägungsvor-

schlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

1.1  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (13.03.17) 1.2 

 

2.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

2.1 Untere Immissionsschutzbehörde (31.01.17) 8.4 

2.2 Landesamt für innere Verwaltung (18.01.17) 11.2 

2.3 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (22.01.17) 13.1 

2.4 IHK Neubrandenburg (28.02.17) 13.2 

2.5 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (03.02.17) 15.2 

2.6 Untere Denkmalschutzbehörde (17.01.17) 15.3 

2.7 Handelsverband Nord e. V. (21.02.17) 18.4 

2.8  KEG Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (15.02.17) 19.5 

 

3. Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

3.1 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (21.02.17) 4.5 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

- in der Planzeichnung – Teil A: 

- Das Planzeichen für „Bahnanlagen“ wird der Nutzungsgrenze angepasst. 

 

- im Text – Teil B: 

Aus Gründen der Rechtssicherheit werden die Festsetzungen ab Pkt. 1.1.3 wie folgt neu geordnet 

und ergänzt: 

 

- Punkt 1.1.5 wird 1.1.4: 

Im Plangebiet werden zur Sicherung und Entwicklung der im Einzelhandelskonzept der Stadt 

Neubrandenburg ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche Einzelhandelsbetriebe und sons-

tige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf mit nahversorgungsrelevanten und 

zentrenrelevanten Sortimenten an den Endverbraucher entsprechend der Neubrandenburger Liste 

ausgeschlossen. 

 

- Neu: Punkt 1.1.5. 

Nach Maßgabe des Einzelhandelskonzeptes sind ein SB-Markt und ein Fachmarkt nur in den 

Baufeldern GEe2 und GEe4 allgemein zulässig. 

 

- Die Punkte 1.1.4  (Festsetzungen zum SB-Markt) und 1.1.6  (Festsetzungen zum Fach-

markt) werden dem Punkt 1.1.5 untergeordnet und werden 1.1.5.1 und 1.1.5.2. 



 

Die Gliederung wird mit Punkt 1.1.6 fortlaufend bis 1.1.8 weitergeführt. 

 

- Im Punkt 1.1.9 wird das Wort: Kleinwindanlagen durch Windanlagen ersetzt. 

 

- in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden kursiv und fett gekennzeichnet. 

 

 

 



Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. VI/671 
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ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 3.8 

 
 

 

 

 

 



 

 

1.1 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

10.04.12 (2.8) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

10.04.12 (2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis wird beachtet: 

 

In der Begründung wird ergänzt, dass die 2. Änderung im regulären Verfahren mit Um-

weltprüfung aus Gründen der Rechtssicherheit erfolgt ist.  
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1.1 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

10.04.12 (2.8) 

 

Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 

 

Die Festsetzungen im Text-Teil B werden neu geordnet und ergänzt (Punkte 1.1.4- 1.1.6). 

Es wird eindeutig festgesetzt, dass ein SB-Markt und ein Fachmarkt nur in den Baufel-

dern GEe 2 bzw. GEe 4 zulässig sind. Parallel sind hier und in den anderen gewerblichen 

Bauflächen nicht zentrenrelevante Sortimente nur ausnahmsweise zulässig. 

 

 

Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 

 

In der Festsetzung 1.1.9 (alt) werden zukünftig alle Windenergieanlagen ausgeschlossen 

(neu Punkt 1.1.8 entsprechend neuer Gliederung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 

 

Das Planzeichen für „Bahnanlagen“ wird der Nutzungsgrenze angepasst. 
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2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

31.01.17 (8.4) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

18.01.17 (11.2) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

22.02.17 (13.01) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

28.02.17 (13.02) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 



 

 

 

2.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

03.02.17 (15.3) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

17.01.17 (15.3) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

21.02.17 (18.4) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

15.02.17 (19.59 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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31.01.17 (8.4) 

 

Die Stellungnahme ist ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1:  Es handelt sich um einen einfachen Bebauungsplan, in dem hauptsächlich Fest-

setzungen zur Art der baulichen Nutzung getroffen wurden. Angaben zur Ver- und Ent-

sorgung und zum Leitungsbestand sind nicht Gegenstand des einfachen Bebauungspla-

nes. 

 

Die gesicherte technische Erschließung ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
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3.1 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

31.01.17 (8.4) 

 

 

 

 



 

 

 

3.1 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

31.01.17 (8.4) 
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